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AUSSCHREIBUNG 
 
 
VERANSTALTER Schweizer Eislauf-Verband 
 Kommission Figure 
 
ORGANISATOR Club di Pattinaggio Bellinzona 
 
ORT Pista Ghiaccio, Via Brunari 2, 6500 Bellinzona 
 
GRÖSSE DER EISFLÄCHE 30 x 60 m 
 
MUSIK CD’s und Kassetten 
 
Die Meisterschaften werden gemäss den ISU Regulations 2010 über das Kunstlaufen und den SEV-Reglementen 2011 
durchgeführt. 
 
 
WETTBEWERB 
 
 
MÄDCHEN Kurzprogramm: siehe Reglemente SEV 2011, Zirkular SEV Nr. 7 vom  
  23.05.2011 sowie die technischen Bedingungen dazu 
 
 Kür: siehe Zirkular SEV Nr. 7 vom 23.05.2011 sowie die techni- 
  schen Bedingungen dazu 
 
 
DOPING Dopingkontrollen werden gemäss den SEV-Statuten, Kapitel XIV, Par. 43, den 

"Regulations" der ISU und den Bestimmungen von Swiss Olympic durchgeführt. 
 
 Die Unterstellungserklärung Doping ist mit der Anmeldung für die Schweizermei-

sterschaften dem Sekretariat SEV zuzustellen. 
 
PROGRAM CONTENT SHEET Die LäuferInnen sind gebeten, vor dem Wettkampf folgende Internet-Seite aufzu-

rufen: 
 
 http://www.swissiceskating.ch/lang-de/service.html 
 
 und die ihrer Kategorie entsprechende Excel-Datei herunterzuladen. In dieser 

Datei müssen Name, Vorname und die Elemente ihrer Programme eingetragen 
werden. Das Programm erstellt vier Blätter: 

 
• 2 für den Assistant Technical Specialist, Kurzprogramm und Kür 
• 2 für den Technical Controller, Kurzprogramm und Kür 

 
Diese vier Blätter sind auszudrucken und anlässlich der ersten offiziellen Auslo-
sung abzugeben. 

 
LIZENZKARTEN Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine gültige Lizenzkarte anlässlich der Auslo-
 sung dem Schiedsrichter abzugeben. 
 



 2 

Ausländer sind gemäss SEV-Reglement 1.3.2.1 zu dieser Meisterschaft zugelas-
sen. 

 
ANMELDUNGEN Anmeldungen sind nur gültig mit beiliegendem, offiziellem Formular des SEV 

(Ausländer wollen zusätzlich eine Kopie der Freigabe des jeweiligen 
Verbandes beilegen) und zu senden an: 

 
 Schweizer Eislauf-Verband, Haus des Sports 
 Postfach 606, 3000 Bern 22 
 

Läuferinnen und Läufer, die bereits für ihre Lizenz ein elektronisches 
Passphoto eingesandt haben, müssen der Anmeldung kein Bild beile-
gen. Diejenigen hingegen, die dies noch nicht erledigt haben, sind ge-
beten, ein elektronisches Photo an folgende E-mail-Adresse zu senden: 

 
 famroost@stafag.ch (Frau Doris Roost) 
 
MELDESCHLUSS 1. Oktober 2011 
 
 KEINE NACHMELDUNGEN - ANMELDUNGEN MIT POSTSTEMPEL NACH 
 DEM MELDESCHLUSS WERDEN NICHT BERÜCKSICHTIGT. 
 
STARTGEBÜHREN CHF 250.-- / Einzelläufer 
 
 zahlbar bis 1. November 2011 auf das PC-Konto 84-5561-2 des SEV. 
 
 STARTGEBÜHREN WERDEN KEINE ZURÜCKERSTATTET. 
 
HAFTUNG Der SEV und der organisierende Club übernehmen keine Haftung für Läufer und 

Wettkampffunktionäre. 
 
UNTERKUNFT UND Die Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung gehen zulasten der Läufer 
VERPFLEGUNG oder deren Clubs. 
 
AUSKUNFT Herr Dr. Luciano Anselmi 
 Via Moyar 6, 6514 Sementina 
 Tel. 079 / 653 11 34 
 E-mail: luciano.anselmi@fctsa.ch 
 

Das detaillierte Programm wird den Teilnehmern nach erfolgter Anmeldung durch 
den organisierenden Club zugesandt. 
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